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3. betont außerdem, dass der Ökotourismus zur nach-
haltigen Entwicklung, insbesondere zum Schutz der Umwelt,
beitragen und das Wohlergehen der lokalen und indigenen
Gemeinschaften verbessern kann;

4. erkennt an, dass der Ökotourismus bedeutende
Möglichkeiten für die Erhaltung, den Schutz und die nachhal-
tige Nutzung von Naturgebieten schafft, indem er lokale und
indigene Gemeinschaften in den Gastländern und Touristen
gleichermaßen dazu anregt, das Natur- und Kulturerbe zu be-
wahren und zu achten;

5. erkennt außerdem an, dass der Ökotourismus durch
verbesserte individuelle Existenzgrundlagen in den lokalen
Gemeinschaften die Armut mindern und dass er Ressourcen
für kommunale Entwicklungsprojekte erbringen kann;

6. unterstreicht in dieser Hinsicht, wie wichtig es ist,
auf nationaler Ebene und im Einklang mit den nationalen
Prioritäten geeignete Leitlinien und Regelungen für die För-
derung und Unterstützung des Ökotourismus und die Mini-
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ferner unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels
2005391,

unter Hinweis auf ihre Resolution 60/265 vom 30. Juni
2006 über die Weiterverfolgung der entwicklungsbezogenen
Ergebnisse des Weltgipfels 2005, einschließlich der Millenni-
ums-Entwicklungsziele und der anderen international verein-
barten Entwicklungsziele, ihre Resolution 61/16 vom 20. No-
vember 2006 über die Stärkung des Wirtschafts- und Sozial-
rats und ihre Resolution 63/303 vom 9. Juli 2009 „Ergebnis
der Konferenz über die weltweite Finanz- und Wirtschaftskri-
se und ihre Auswirkungen auf die Entwicklung“,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 57/265 vom
20. Dezember 2002 über die Einrichtung des Weltsolidari-
tätsfonds,

unter Begrüßung der armutsbezogenen Erörterungen im
Rahmen der vom Wirtschafts- und Sozialrat abgehaltenen
jährlichen Überprüfungen auf Ministerebene, die bei der
Durchführung der Zweiten Dekade der Vereinten Nationen
für die Beseitigung der Armut (2008-2017) eine wichtige un-
terstützende Rolle spielen,

mit Dank Kenntnis nehmend von der auf dem Tagungs-
teil auf hoher Ebene der Arbeitstagung 2006 des Wirtschafts-
und Sozialrats verabschiedeten Ministererklärung über die
Schaffung eines förderlichen Umfelds auf nationaler und in-
ternationaler Ebene zur Herbeiführung einer produktiven
Vollbeschäftigung und menschenwürdiger Arbeit für alle und
die damit verbundenen Auswirkungen auf die nachhaltige
Entwicklung
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Ebene und ein beständiges und niemanden ausschließendes
Wirtschaftswachstum, gestützt auf Vollbeschäftigung und
menschenwürdige Arbeit, steigende Produktivität und ein
förderliches Umfeld, namentlich öffentliche und private In-
vestitionen und unternehmerisches Engagement, erforderlich
sind, um die Armut zu beseitigen, die international vereinbar-
ten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-Ent-
wicklungsziele, zu erreichen und den Lebensstandard anzu-
heben, und dass Initiativen zur Förderung der gesellschaftli-
chen Verantwortung von Unternehmen eine wichtige Rolle
dabei zukommt, die Wirkung öffentlicher und privater Inves-
titionen zu maximieren,

unterstreichend, dass die Staats- und Regierungschefs
der Armutsbeseitigung Vorrang und Dringlichkeit einräu-
men, wie dies in den Ergebnissen der großen Konferenzen
und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im Wirtschafts-
und Sozialbereich zum Ausdruck gebracht wurde,

1. bekräftigt, dass das Ziel der Zweiten Dekade der
Vereinten Nationen für die Beseitigung der Armut (2008-
2017) darin besteht, die Weiterverfolgung der Verwirkli-
chung der die Armutsbeseitigung betreffenden international
vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenni-
ums-Entwicklungsziele, auf effiziente und koordinierte Wei-
se zu unterstützen und die diesbezüglich gewährte internatio-
nale Unterstützung zu koordinieren;

2. bekräftigt außerdem, dass jedes Land selbst die
Hauptverantwortung für seine Entwicklung übernehmen
muss und dass die Rolle der nationalen Politiken und Strate-
gien bei der Herbeiführung einer nachhaltigen Entwicklung
und der Armutsbeseitigung nicht genügend betont werden
kann, und erkennt an, dass die auf nationaler Ebene unter-
nommenen verstärkten wirksamen Anstrengungen durch
konkrete, wirksame und unterstützende internationale Pro-
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Wirtschafts- und Sozialrats und jüngste Initiativen wie die
hochrangigen Foren über die Wirksamkeit der Entwicklungs-
hilfe, aus denen die Erklärung von Paris über die Wirksamkeit
der Entwicklungshilfe von 2005 und das Aktionsprogramm
von Accra von 2008397 hervorgegangen sind, wichtige Beiträ-
ge zu den Anstrengungen der Länder leisten, die sich darauf
verpflichtet haben, so auch durch die Annahme der Grund-
prinzipien der nationalen Eigenverantwortung, der Partner-
ausrichtung, der Harmonisierung und des ergebnisorientier-
ten Managements, und ist sich dessen bewusst, dass es keine
für alle passende Einheitslösung gibt, die eine wirksame Hilfe
garantiert, und dass die besondere Situation eines jeden Lan-
des voll berücksichtigt werden muss;

13. beschließt, auf die Operationalisierung des von der
Generalversammlung eingerichteten Weltsolidaritätsfonds
hinzuarbeiten, bittet die Mitgliedstaaten, die internationalen
Organisationen, den Privatsektor, die maßgeblichen Institu-
tionen, Stiftungen und Personen, freiwillige Beiträge zu dem
Fonds zu leisten, und ersucht den Generalsekretär, in seinen
Bericht über die Durchführung dieser Resolution Informatio-
nen über die zugunsten einer besseren Operationalisierung
des Fonds getroffenen Maßnahmen und diesbezügliche Emp-
fehlungen aufzunehmen;

14. erkennt an, dass ein beständiges und niemanden
ausschließendes Wirtschaftswachstum unerlässlich für die
Beseitigung der Armut und des Hungers ist, insbesondere in
den Entwicklungsländern, und betont, dass die diesbezügli-
chen nationalen Anstrengungen durch ein förderliches inter-
nationales Umfeld ergänzt werden sollen;

15. fordert die Mitgliedstaaten auf, auch weiterhin
ehrgeizige Anstrengungen zu unternehmen, um nach inklusi-
veren, gerechteren, ausgewogeneren, stabileren und entwick-
lungsorientierteren nachhaltigen sozioökonomischen Kon-
zepten zur Überwindung von Armut und Ungleichheit zu stre-
ben;

16. nimmt Kenntnis von der Ernennung des Unterge-
neralsekretärs für wirtschaftliche und soziale Angelegenhei-
ten zum Koordinator der Zweiten Dekade;

17. fordert die zuständigen Organisationen des Sys-
tems der Vereinten Nationen erneut auf, in Absprache mit den
Mitgliedstaaten und anderen maßgeblichen Interessenträgern
Aktivitäten zur Durchführung der Zweiten Dekade zu erwä-
gen;

18. erinnert an den interinstitutionellen systemweiten
Aktionsplan zur Armutsbeseitigung, an dem mehr als einund-
zwanzig Organisationen, Fonds, Programme und Regional-
kommissionen beteiligt sind, und ersucht den Generalsekre-
tär, den Mitgliedstaaten Einzelheiten zur Umsetzung des Ak-
tionsplans vorzulegen;

19. bekräftigt die Notwendigkeit, der Behandlung der
Frage der Armutsbeseitigung höchsten Vorrang einzuräumen,
und verweist in dieser Hinsicht auf ihren in Resolution 63/230

gefassten Beschluss, als Beitrag zur Zweiten Dekade auf ihrer
achtundsechzigsten Tagung eine Sitzung der Generalver-
sammlung auf der höchsten angemessenen politischen Ebene
abzuhalten, die der Überprüfung des Themas der Armutsbe-
seitigung gewidmet sein wird, und betont, dass die Sitzung
und die Vorbereitungen im Rahmen des vom Generalsekretär
vorgeschlagenen Zweijahreshaushalts 2012-2013 durchge-
führt und so wirksam und effizient wie möglich organisiert
werden sollen;

20. fordert die Mitgliedstaaten auf, das Motto der
Zweiten Dekade „Vollbeschäftigung und menschenwürdige
Arbeit für alle“ weiter zu unterstützen;

21. nimmt mit Besorgnis Kenntnis von dem anhaltend
hohen Stand der Arbeitslosigkeit infolge der weltweiten Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise, ist sich dessen bewusst, dass
menschenwürdige Arbeit nach wie vor einer der besten Aus-
wege aus der Armut ist, und bittet in dieser Hinsicht die Ge-
berländer, die multilateralen Organisationen und die sonsti-
gen Entwicklungspartner, den Mitgliedstaaten, insbesondere
den Entwicklungsländern, auch weiterhin bei der Verfolgung
einer Politik behilflich zu sein, die im Einklang mit dem von
der Internationalen Arbeitskonferenz auf ihrer achtundneun-
zigsten Tagung verabschiedeten Globalen Beschäftigungs-
pakt steht, einem allgemeinen Rahmen, innerhalb dessen je-
des Land auf seine Situation und seine nationalen Prioritäten
zugeschnittene Politikpakete schnüren kann, um einen be-
schäftigungsintensiven Aufschwung und eine nachhaltige
Entwicklung zu fördern;

22. fordert die internationale Gemeinschaft, ein-
schließlich des Systems der Vereinten Nationen, nachdrück-
lich auf, die Ergebnisdokumente betreffend die international
vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenni-
ums-Entwicklungsziele, umzusetzen;

23. fordert die internationale Gemeinschaft, ein-
schließlich des Systems der Vereinten Nationen, außerdem
nachdrücklich auf, das Ergebnis der Konferenz über die welt-
weite Finanz- und Wirtschaftskrise und ihre Auswirkungen
auf die Entwicklung398 umzusetzen, um die Ziele der Zweiten
Dekade zu unterstützen;

24. fordert die zuständigen Organisationen des Sys-
tems der Vereinten Nationen auf, im Rahmen ihres jeweiligen
Mandats und ihrer Ressourcen die Mitgliedstaaten auf Antrag
bei der Stärkung ihrer Kapazitäten auf dem Gebiet der makro-
ökonomischen Politik und ihrer nationalen Entwicklungsstra-
tegien zu unterstützen und so zur Erreichung der Ziele der
Zweiten Dekade beizutragen;

25. befürwortet eine stärkere interinstitutionelle Annä-
herung und Zusammenarbeit innerhalb des Systems der Ver-
einten Nationen beim Informationsaustausch, der Förderung
des Politikdialogs, der Schaffung von Synergien, der Mobili-
sierung von Mitteln, der Bereitstellung technischer Hilfe in
den wesentlichen Politikbereichen, die der Agenda für men-

397 A/63/539, Anlage. 398 Resolution 63/303, Anlage.
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schenwürdige Arbeit zugrundeliegen, und bei der Stärkung
der systemweiten Politikkohärenz in Beschäftigungsfragen,
namentlich durch die Vermeidung von Doppelarbeit;

26. beschließt, den Unterpunkt „Durchführung der




